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Landkreis Wittmund  
Der Landrat 
Amt für zentrale Dienste und 
Finanzen - Abt.10.4 
10.4/23.30.3.01.06 
 

Vorlagen-Nr. 
0070/2018 

 

BESCHLUSSVORLAGE 

öffentlich 

 
    Beratungsfolge                                                                             Sitzungstermin     TOP 

 
 

Haushaltsausschuss 13.06.2018  
 
 

Kreisausschuss 18.06.2018  
 
 

Kreistag 20.06.2018  

 

 

Betreff:  

Installation einer Videoüberwachungsanlage am Verwaltungsgebäude VI, Dohuser Weg 34, 
Wittmund 

 
Sachverhalt: 

Das Verwaltungsgebäude VI wurde 2012 von der Sparkasse LeerWittmund gekauft. Es ist 
ein freistehendes, unterkellertes Gebäude und wird vom Sozial- und Jugendamt sowie dem 
Jobcenter genutzt. Für Sitzungen stehen insgesamt drei Besprechungsräume zur Verfügung. 
Das Gebäude selbst ist über den Haupteingang im Bereich der Focko-Ukena-Straße und 
über den Parkplatzbereich des Dohuser Weges zu erreichen. 

Sowohl in den Eingangsbereichen als auch in anderen Bereichen des Verwaltungsgebäudes 
VI ist es in jüngster Zeit zu Sachbeschädigungen gekommen. So wurden Außenwände mit 
Farbschmierereien versehen, Briefkästen beschädigt und wiederholt große Fensterscheiben 
mit erheblicher Gewalt zerstört. Alle Sachbeschädigungen wurden zur Anzeige gebracht und 
nach dem jüngsten Anschlag eine Belohnung in Höhe von 1.000 € für sachdienliche 
Hinweise auf den oder die Täter ausgesetzt. Da das Gebäude gerade in den Abend- und 
Nachtstunden durch die Lage unbeobachtet ist, wird verwaltungsseitig die Installation einer 
Videoüberwachungsanlage vorgeschlagen. Eine erste grobe Schätzung geht von Kosten in 
Höhe von ca. 65.000 € aus. Der genaue Kostenrahmen ist über ein Fachplanungsbüro zu 
ermitteln, ebenso ist die Detailplanung und Umsetzung einer solchen Anlage durch ein 
entsprechendes Büro zu begleiten.  

Die für die Installation einer Videoüberwachungsanlage notwendige 
Datenschutzfolgenabschätzung wird derzeit vorgenommen, ebenso ist die Zustimmung des 
Personalrates noch einzuholen. 

Für die Installation der Videoüberwachungsanlage sind im Haushalt keine Mittel vorgesehen, 
so dass diese außerplanmäßig bereitgestellt werden müssten. Diese außerplanmäßige 
Ausgabe kann über Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen gedeckt werden. 
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Finanzierung: 
 

1. Gesamtkosten 2. jährliche Folgekosten 3. objektbezogene Einnahmen 

 keine Abschreibungen, 
Wartungskosten 

keine  keine 

ca. 65.000 € 
   €  

Haushaltsmittel 
Produktkonto: 
 
 
 
  Noch zur Verfügung: € 

stehen nicht zur Verfügung 
 
 

 

 
Beschlussvorschlag: 

Der Installation einer Videoüberwachungsanlage am Verwaltungsgebäude VI wird 
zugestimmt. Die Maßnahme ist umzusetzen. Die Verwaltung wird ermächtigt, ein 
entsprechendes Fachplanungsbüro zu beauftragen. Der außerplanmäßigen Ausgabe wird 
zugestimmt. 
 

 

 

 

Wittmund, den 30.05.2018  Abstimmungsergebnis: 

  Fraktion Ja: Nein: Enth.: 

  Fachausschuss Ja: Nein: Enth.: 

  Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.: 

gez. Stigler (Amtsleiter)  Kreistag Ja: Nein: Enth.: 

 

Anlagenverzeichnis: 
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